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RS OGH 1965/3/9 4Ob516/65
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.03.1965

Norm

ZPO §514 B

ZPO §557

Rechtssatz

Keine Rekurslegitimation des Beklagten gegen den Beschluß des Rekursgerichtes, mit dem die vom Erstgericht

ausgesprochene Zurückweisung der Wechselklage aufgehoben und dem Erstgericht eine neuerliche Entscheidung

über den Antrag auf Erlassung eines Wechselzahlungsauftrages aufgetragen wurde.
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